
 

 

Formular zur Prüfung des Einkommens  

 

A. Angaben zum Kind/zu den Kindern, für das/die die Beihilfe beantragt wird 

Vorname und Nachname 

Geburtsdatum 

Persönliche 

Kennzahl 

Schule 

   

   

   

   

   

 

B. Angaben zu weiteren gemeinsam beurteilten Personen (Eltern, Geschwister) 

Vorname und 

Nachname 

Geburtsdatum 

Persönliche 

Kennzahl 

Arbeitgeber (Schule) 

Verwandscha

ftsverhältnis 

. 

    

    

    

    

    

 

C. Anschrift des ständigen Wohnsitzes des Elternteils/der Eltern 

                                    

 Anschrift des ständigen Wohnsitzes  

 
Straße 

  Numme

r 

  Telefon

nr. 

  

                                    

 
PLZ 

      Gemei

nde 

  

                                    

 Anschrift des ständigen Wohnsitzes  

                                    
 

Straße 
  Numme

r 

  Telefon

nr. 

  

                                    
 

PLZ 
      Gemei

nde 

  

                                    

 

 

D. Erklärung der Eltern des Kindes/der Kinder 

                                    

  
Ich erkläre, dass alle im Formular angegebenen Daten wahr sind und stimme der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum Zwecke der Beihilfe zu.  
 

 In  

am 

......

......

......

... 

              



 

 

                 

   Unterschrift des Elternteils            Unterschrift des Elternteils  

 

  



 

 

Angaben zur Prüfung des Einkommens nach dem Gesetz zum Existenzminimum 

 

 Beträge des Existenzminimums werden durch das Gesetz Nr. 601/2003 Slg. über 

Existenzminimum und über Änderung und Ergänzung einiger Gesetze in der 

geänderten Fassung geregelt  

       

 Verrechnetes Einkommen: 

            Einkommen der Eltern: Vater, Mutter 

            Einkommen der unterhaltsberechtigten Kinder 

            Einkommen, den eine andere natürliche Person für das Kind bezieht (z. B. 

Unterhaltskosten)  

 

 Als Einkommen gilt: 

- Netto Einkommen aus abhängigen Tätigkeit, 

- Einkommen aus einer selbständigen Erwerbstätigkeit 

- Sozialleistungen (Renten, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, 

Pflegegeld usw.) 

- Kindergeld, 

- Kinderbonus, 

- Elterngeld, 

- Unterhaltsgeld, 

- Pflegschaftsgeld (Vergütung des Pflegeelternteils, Beitrag zur Begleichung der 

Bedürfnisse des Kindes) 

- Pflegegeld, 

- Leistung und Beiträge in materieller Not, 

- andere 

 

 Das Haushaltsmitglied reicht bei der Behörde für Arbeit Soziales und Familie, in 

deren Bezirk er seinen Wohnsitz hat oder in dem er sich aufhält, folgende 

Dokumente ein: 

            - ausgefülltes „Formular zur Prüfung des Einkommens“  

            - Einkommen in den letzten sechs Monaten vor dem Tag der Einreichung des Formulars    

              aufgeschlüsselt nach Monaten, 

 

Ist für die Gewährung der Beihilfe eine andere Behörde als diejenige, bei der das Formular 

eingereicht wurde, zuständig, wird sie alle Unterlagen zur Prüfung des Einkommens 

vervollständigen und sie an die für die Gewährung der Beihilfe zuständige Behörde, in deren 

Bezirk der Haushaltsmitglied den Wohnsitz hat, weiterleiten.  

Die zuständige Behörde prüft das Einkommen und stellt eine Bescheinigung über das 

Haushaltseinkommen aus, die sie der antragstellenden Person persönlich zustellen wird. 

 

Das Einkommenskriterium für die Gewährung der Beihilfe ist erfüllt, wenn das 

durchschnittliche monatliche Einkommen der begutachteten Personen in den letzten 

sechs Monaten vor dem Datum der Einreichung des Formulars nicht die Grenze des 

Existenzminimums für alle Haushaltsmitglieder übersteigt.  

 

 

Hinweise zum Schutz personenbezogener Daten:  



 

 

Die Behörde für Arbeit, Soziales und Familie – IdNr. 30794536 – verarbeitet Ihre 

personenbezogenen Daten (einschließlich personenbezogener Daten von gemeinsam 

beurteilten Personen) im Sinne des Gesetzes Nr. 544/2010 Slg. über Beihilfen in der 

Zuständigkeit des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Familie der SR in der geänderten 

Fassung und übermittelt diese personenbezogenen Daten auch an andere Behörden. Bei 

sämtlichen Unklarheiten, Problemen und Fragen im Zusammenhang mit dem Datenschutz 

wenden Sie sich bitte an: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk. 

 
 


